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Informationen zum Abschlussmodul im Masterstudiengang KTW 

(rechtsverbindlich sind nur die Angaben der offiziellen Prüfungsordnung – Hochschulöffentliche Bekanntmachungen Nr. 938 u. 1238) 
 

Voraussetzung zur 
Zulassung 
 

75 LP 

Anmeldeverfahren: Sie müssen sich 1) zur Masterarbeit und 2) zum Kolloquium (mündliche Prüfung) anmelden!  
1) Antragsformular zur Zulassung zur Masterarbeit,  
2) Antragsformular zum Kolloquium (zur mündlichen Prüfung) 

 Downloads unter:https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/apa/formulare 

Zu 1) Sie tragen Ihre persönlichen Daten in die Formulare ein und kommen dann während der Sprechzeiten in das Prüfungsamt. 
Dort werden die Zulassungsvoraussetzungen geprüft. Wenn diese erfüllt sind, zeichnet das Prüfungsamt den Antrag ab und der 
Prüfer kann das Thema vergeben. Die 5-monatige Frist beginnt mit dem vom Prüfer eingetragenen Datum (Mit Datum vom...). Das 
Antragsformular muss umgehend durch Sie oder Ihren Prüfer an das Prüfungsamt geschickt werden.  

Zu 2) Reichen Sie den Antrag für das Kolloquium spätestens 2 Wochen vor dem Prüfungstermin im APA ein. 
 

Thema der 
Masterarbeit 
(grundlegend siehe 
auch § 14 Allg. PO) 

Das Thema der Masterarbeit ist innerhalb des Rahmens der Spezialisierung / des Schwerpunkts zu 
wählen. Es muss spätestens acht Wochen nach der Beendigung der letzten Prüfungs- bzw. Studien-
leistung beantragt werden, ansonsten wird ein Thema vom Prüfungsausschuss zur Bearbeitung 
zugewiesen. 
Eine Ausnahme dieser Regelung ist nur auf Antrag möglich. 

Schwerpunkt KDW  
(Wahl der Vertiefungsmodule A3 und A4) 

TND  
(Wahl der Vertiefungsmodule A5 und A6) 

Wahl der Prüfer 
(§ 14 Allgemeine PO,  
und §5 Abs. 2 
Allgemeine 
Prüfungsordnung); 
Verkündungblatt TU-
BS Nr. 1209 vom 
23.03.2018) 
 

Wird die Masterarbeit mit dem Schwerpunkt in den 
Geisteswissenschaften geschrieben, so müssen 
die zwei Prüfer aus zwei verschiedenen 
geisteswissenschaftlichen Fächern gewählt 
werden (Germanistik, Anglistik, Geschichte, 
Philosophie) 
 
Beispiel: Erstprüfer: Geschichte, 
              Zweitprüfer: Anglistik 

Wird die Masterarbeit mit dem Schwerpunkt in den 
Technik und Naturwissenschaften geschrieben, so 
muss ein Prüfer aus den Natur- oder 
Technikwissenschaften und ein Prüfer aus den 
Geisteswissenschaften gewählt werden. 
 
Beispiel: Erstprüfer: Physik, 
              Zweitprüfer: Philosophie  
              (oder anders herum) 

Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten Antrag Ausnahmen zulassen.  
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Umfang Ca. 50 - 75 Seiten 

Bearbeitungszeit 
 

5 Monate  

Creditpoints 27 LP (24 LP - Masterarbeit; 3 LP-Kolloquium)  

Zusammensetzung 
der Gesamtnote 

9:1 (9 Note der Masterarbeit und 1 Note des Kolloquiums)  

 
Begutachtungszeit 

 

In der Regel 4 Wochen 
(Allgemeiner Teil der PO §14 Abs. 8 „Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer 
Abgabe durch beide Prüfende nach § 12 Abs. 2 bis 4 zu bewerten.“) 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Zulassung zum Kolloquium laut Prüfungsordnung erst erfolgen kann, 
wenn die Masterarbeit von beiden Prüfern mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde. 
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Kolloquium (mündliche Prüfung) 
 

Allgemeines Die Prüfenden (Erst- und Zweitprüfer) der Masterarbeit sind zugleich Prüfende im Kolloquium (mdl. 
Prüfung). 
Das Kolloquium soll innerhalb von 8 Wochen nach Abgabe der Masterarbeit durchgeführt werden. 
 

Der/Die Erstprüfer/in der Masterarbeit leitet das Kolloquium.  
Die Prüfung besteht aus zwei Teilen:  
1.Teil: Disputation zum Thema der Masterarbeit (Verteidigung und Prüfung der Fragestellung); 20 Minuten 
2.Teil: Besprechung eines Themas aus dem Fach des Zweitprüfers; 20 Minuten 

Anmeldung Reichen Sie den Antrag für das Kolloquium spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin im APA ein. 
Antragsformular zur mündlichen Prüfung (Kolloquium) 

 Downloads unter:https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/apa/formulare 

Voraussetzung zur 
Zulassung  
 

Die Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloquium ist, dass die Masterarbeit von beiden Prüfenden mit 
mindestens „ausreichend“ bewertet ist. 

Prüfungstermine 
 

Die Termine des Kolloquiums sind individuell mit den Prüfern zu vereinbaren. 

Dauer 
 

40 Minuten 

Inhalt Im Kolloquium soll die Studierende / der Studierende nachweisen, dass er/sie in der Lage ist, 
Fragestellungen aus der gewählten Profilbildung und aus interdisziplinärer Perspektive selbstständig auf 
wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und im Fachgespräch zu vertiefen. 

Bewertung Die Prüfenden geben jeweils eine Note für das gesamte Kolloquium. 
Als Noten kommen gemäß §12 Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung für die Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität Braunschweig in Betracht: 1,0;1,3;1,7; 2,0 u.s.w. 4,0 
und 5,0.  
Im Anschluss an das Kolloquium wird die Note aus den beiden Noten der Prüfenden gebildet. Für das 
bestandene Kolloquium werden 3 Leistungspunkte vergeben. Die Note geht mit 1/9 in das 
Abschlussmodul ein. 
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Regelungen der BPO Master KTW zur Masterarbeit 
 

(Verkündungsblatt Nr. 938 u. 1238) 
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Regelungen der Allgemeinen Prüfungsordnung 
Verkündungsblatt 1209 vom 23.03.2018   
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